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Umweltzone Bremen

Warum eine Umweltzone für Bremen?
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An mehreren innerstädtischen Straßenzügen in Bremen wurden die Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie zum Schutz der menschlichen Gesundheit für Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) überschritten. Feinstaub und Stickstoffoxid sind gefährlich. Die kleinen Feinstaubpartikel dringen über die Luft tief in die Atemwegsorgane ein und können im Körper schwere gesundheitliche Schäden anrichten. Hohe Stickstoffdioxid-Konzentrationen sind vor allem für Asthmatiker ein Problem, da sich eine Bronchialkonstriktion (Bronchienverengung) einstellen kann, die zum Beispiel durch die Wirkungen von Allergenen verstärkt werden kann.

Aus diesem Grund hatte der Senat im August 2006 einen Luftreinhalte- und Aktionsplan beschlossen. Dieser Luftreinhalte- und Aktionsplan enthält 15 Maßnahmen, die langfristig geeignet sind, die Schadstoffbelastung mindestens so weit zu senken, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Als eine der wirksamsten Minderungsmaßnahmen wird die Einrichtung einer Umweltzone benannt.

Wesentliches Ziel der Umweltzone ist die Verringerung von gesundheitsschädlichen Emissionen durch Kraftfahrzeuge, insbesondere durch Diesel-Kraftafhrzeuge. Der Straßenverkehr ist die wichtigste Quelle dieser Schadstoffe mit einem Anteil an der Belastung von circa 30 Prozent bei Feinstaub und 60 Prozent bei Stickstoffdioxid in dem Belastungsgebiet. Diese Anteile gilt es mit Hilfe der Umweltzone zu reduzieren. Darüber hinaus wirkt sich die angestrebte Entlastung auch auf die Wohngebiete aus, die nicht direkt an verkehrsreichen Straßen liegen. Andere lokale Quellen wurden bereits im Rahmen des bisherigen Luftreinhalteplans begrenzt oder tragen in dem Gebiet der Umweltzone nur unwesentlich zu einer Erhöhung der Schadstoffbelastung bei.

Öffentlichkeitsbeteiligung

Auf eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange wurde Wert gelegt. Dem wurde durch eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen insbesondere in den Beiräten und durch ein offizielles Beteiligungsverfahren Rechnung getragen. Insgesamt gingen 128 Anregungen und Bedenken ein. Die Protokolle und Vorträge stehen Ihnen zur Einsicht zu Verfügung:

Luftreinhalte und Aktionsplan

Der Luftreinhalte- und Aktionsplan enthält alle relevanten Daten zur Luftreinhalteplanung in Bremen.

Luftreinhalte- und Aktionsplan

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

Gutachten zur Umweltzone



Karte der Umweltzone

Die Karte zeigt den Umriss der Umweltzone.

Die Bremer Umweltzone umfasst die Stadtteile Altstadt, östliche Vorstadt, einige Bereiche Schwachhausens sowie große Teile der Neustadt. Die Grenzen der Umweltzone sind deutlich durch Verkehrsschilder gekennzeichnet. Das Zusatzschild gibt an, mit welcher Plakette die Einfahrt erlaubt ist. Ein Aufhebungsschild signalisiert das Ende der Umweltzone.

Wenn Sie ohne grüne Plakette in die Umweltzone fahren, ist das eine Ordnungswidrigkeit und kostet 80 Euro.

Karte der Umweltzone als Download (pdf, 1.5 MB)



      
 

	Ausnahmegenehmigungen
Sie können eine Ausnahmegenehmigung von der Plakettenpflicht beantragen.

Zuständig für die Erteilung dieser Ausnahmen ist das Amt für Straßen und Verkehr, Telefon 0421 361-31092.

weiter

Aktuelle Luftgütedaten und Jahresberichte
Aktuelle Luftgütedaten und die Jahresberichte mit Trendaussagen zur Luftqualität stehen hier zur Verfügung

weiter



 

	


    
    
    


 


 
    
                Weser bg_img_weser ·         Jens Wunsch          


Navigation:

    
        
            	Ressort	Senatorin Kathrin Moosdorf
	Staatsrat Jan Fries
	Staatsrätin Irene Strebl
	Deputation
	Pressestelle
	Kontakt
	Stellenangebote
	Ämter & Betriebe
	Service	Bibliothek
	Ideen- und Beschwerdeservice
	Onlinedienste
	Beiräteservice






	Umwelt	Aktuelles
	Luft	Luftqualität
	Luftschadstoffe
	Luftmessnetz
	Luftreinhalteplanung
	Umweltzone Bremen



	Lärm	Lärmbelastung im allgemeinen
	Bahn- und Schienenlärm
	Umgebungslärm im Land Bremen
	Fluglärm
	Gewerbelärm
	Schallschutz



	Parks & Grünanlagen 	Bremens Parks & Grünanlagen entdecken
	Fragen und Antworten zum Thema Grün
	Grüner Bremer Westen
	Bremer Woche des Gartens
	Kleingärten in Bremen
	Handlungskonzept Stadtbäume
	Kontakte



	Abwasser	Antragsformulare
	Anforderungen
	Kanaldichtheit & Rückstauschutz
	Förderungen
	Erlaubnisse
	Lageberichte
	Regenwasser



	Natur	Wolf | Kontaktpersonen | Verhaltensregeln
	Tierbestandsmeldung / Cites
	Wald & Jagd
	Schutzgebiete und Biotopschutz in Bremen
	Baumschutz in Bremen
	Landschaftsplanung
	Eingriffsregelung / Bremer Naturschutzbehörde
	Erlebnisraum Natur
	Integrierter Bewirtschaftungsplan Weser
	Fördermöglichkeiten
	GIS-Dienste / Geodaten
	Pflanzenliste für Bäume und Sträucher
	Schutzgebietsmanagement in Bremen
	Ausbringen von Totenasche
	Pflege- und Managementpläne
	Biodiversität
	Veröffentlichungen
	Interreg Europe Projekt NACAO



	Wasser	Eis auf Gewässern
	Baden in Bremen
	Meeresumweltschutz
	Wassergefährdende Stoffe
	Wasserrechtliche Verfahren
	Oberflächengewässer
	Umgang mit Fischsterben
	Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
	Trinkwasser
	Grundwasser und Wasserschutzgebiete
	Das neue Wasserschutzgebiet Vegesack
	Wasser- und Bodenverbände



	Abfall	Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanzen
	Zulassungsverfahren für Abfallentsorgungsanlagen
	Produktverantwortung
	Dienstleistungen und Formulare
	Rechtliche Grundlagen
	Kontakte Abfall
	Merkblätter und Hinweise zum Vollzug der abfallrechtlichen Vorschriften im Land Bremen



	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	Generalplan Küstenschutz
	Hochwasserrisikomanagement
	Hochwasserschutzlinie
	Überschwemmungsgebiete
	Anlagen im Deichbereich
	Gewässerunterhaltung
	Wasserrechtliche Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
	Sturmflutpartnerschaft 
	Starkregenpartnerschaft
	Widmungen von Hochwasserschutzanlagen
	Hochwasserschutz Stadtstrecke



	Boden & Altlasten	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
	Grundwasserverunreinigungen durch Altlasten
	Grundstücksbezogene Altlastenauskünfte
	 Meldepflichten / Umweltschutzbeschwerden / Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen anzeigen
	Vorsorgender Bodenschutz
	Klimawandel und Bodenschutz in Bremen
	Sulfatsaure Böden im Land Bremen
	Rechtliche Grundlagen
	Veröffentlichungen
	Verunreinigungen durch Schaumlöschmittel im Bereich Bremer Flughafen und Grolland



	Industrieanlagen, Störfallrecht	Anlagenüberwachung
	Genehmigungsverfahren
	Anlagensicherheit
	Elektromagnetische Felder
	Sachverständige
	Chemikalien-Klimaschutzverordnung
	Emissionserklärung
	Schadstoffregister



	Landwirtschaft	Landwirtschaft
	Gartenbau
	BioStadt Bremen






	Klima	Klima & Energie	Klimaanpassung
	Klimaschutz
	Wärmewende
	Solarenergie
	Windenergie
	Wasserkraft
	Gebäudeenergiegesetz (GEG)
	Bremisches Solargesetz (BremSolarG)
	Förderung Wohngebäudesanierung
	Öffentliche Gebäude
	Gewerbe und Industrie
	Zulassungsverfahren für Gas-, Strom- und Fernwärmeleitungen
	Ko-Finanzierung für Klimaschutzmaßnahmen



	Starkregen-Vorsorgeportal
	Umweltengagement	Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
	Umweltprojektförderung
	Klimaschutz im Alltag
	Umweltbildung für Kinder und Jugendliche



	Umweltinnovation	Förderprogramm Angewandte Umweltforschung
	Programm zur Förderung anwendungsnaher Umwelttechniken



	Übersicht Förderprogramme



	Wissenschaft	Wissenschaftspolitik	Exzellenzinitiative
	Hochschulreformgesetz
	Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken
	Klimaschutz an bremischen Hochschulen
	Konzept Offene Hochschule
	MINT: Karrierechancen
	Lehrerausbildung
	Hochschul- und Institutsbauten
	Qualität in der Lehre
	Ausschuss für Wissenschaft
	Zielvereinbarungen im Hochschulbereich
	Gute Beschäftigungsverhältnisse



	Wissenschaftsschwerpunkte	Meereswissenschaften
	Materialwissenschaften
	Information und Kommunikation
	Sozialwissenschaften
	Gesundheitswissenschaften



	Hochschulen & Einrichtungen	Universität Bremen
	Hochschule Bremen
	Hochschule Bremerhaven
	Hochschule für Künste
	Staats- und Universitätsbibliothek
	Studierendenwerk



	Recht
	Information über die Führung ausländischer Grade
	Landeslehrpreis 2024




        
    







    Sofern nicht anders angegeben, stehen die Inhalte dieser Seite unter der Lizenz[image: "Creative Commons Nicht-Kommerziell Keine Bearbeitung"]




    
    
        
            	Startseite
	Kontakt
	Barrierefreiheit
	Service
	Datenschutzerklärung
	Impressum
	Inhaltsübersicht


        
        
            [image: ]
        
        

            




